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FAQ –  Häufigste Fragen an den Innovationsring NKR- SH  

und Antworten im Überblick   (Stand: 16.12.07) 
 

Inhaltsverzeichnis:  

2. Vermögenserfassung und Bewertung 

2.5 Bewegliche Vermögensgegenstände 

1. Viel Erfassungsaufwand steht den Schulen bevor. Da muss sicher nicht jeder  Tisch / Stuhl einzeln 
erfasst / bewertet werden. Wie geht man hier am sinnvollsten / einfachsten vor? 

2. Wie weit ist der Begriff Ausstattungsgegenstände auszulegen? 

3. Was ist bei der Erfassung und Bewertung von Bibliotheken zu beachten und welche Verein-

fachungsverfahren sind im Regelfall anwendbar? 

4. Welche Vereinfachungsverfahren sind bei der Büroausstattung möglich? 

5. Unter welchen Voraussetzungen ist das Festwertverfahren anwendbar? 

6. Was sind selbständige Gebäudebestandteile und wie sind diese zu bilanzieren? 

7. Unter welchen Voraussetzungen ist die Gruppenbewertung anwendbar? 

8. Wie sind die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) in der Eröffnungsbilanz und den Folgebilanzen zu 

handhaben? Wie werden Kleinstmengen an Büromaterial, Lehrmittelvorräten, Formulare/Vordrucke und 

andere Verbrauchsmaterialien bewertet, die dezentral beschafft werden? 

9. Sind alle Leasingverträge im Rahmen der Eröffnungsbilanz aufzunehmen? Wie werden die 

Leasingverhältnisse in Eröffnungs- und Folgebilanzen angesetzt und bewertet? 

10. Welche Bewertungsansätze sind bei der Inventur in Museen und Kunstsammlungen geeignet? 

11. Wie sind Rettungsfahrzeuge und deren Ausstattung in der Anlagenbuchhaltung zu behandeln? 

12. Kann ich bei der Durchführung der Inventur in einer Bücherei auf eine körperliche Bestandsaufnahme 

verzichten? Kann diese mittels einer edv-technischen Inventur anstelle einer körperlichen 

Bestandsaufnahme durchgeführt werden? 

13. Sind Einbauten in Gebäude (z.B. Einbauküchen, Heizung bzw. Fahrstuhl) gesondert zu bewerten oder 

sind es Gebäudebestandteile die mit dem Gebäude als ein Anlagegut bewertet werden?  

14. Wie wird der Medienbestand einer Bücherei bewertet? Muß ich jedes Buch erfassen und einzeln 

bewerten?  

15. Ist die Dienstkleidung der Feuerwehr als Anlagegut zu aktivieren? 

16. Sind für die Verpflichtung zum Erhalt von Kunstgegenständen und Kulturgütern Rückstellungen zu 

bilden? 
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1. Viel Erfassungsaufwand steht den Schulen bevor. Da muss sicher nicht jeder  Tisch / Stuhl 

einzeln erfasst / bewertet werden. Wie geht man hie r am sinnvollsten / einfachsten vor? 

 Es wird vorgeschlagen Sachgesamtheiten (pro Klasse) zu bilden; entsprechende Empfehlungen und 

Vereinfachungsregeln wurden durch die Teilprojektgruppe 1.1 erarbeitet. 

Sachgesamtheit: 

  Unter Sachgesamtheit versteht man Anschaffungen von mehreren zusammengehörigen 

Gegenständen, bei denen der einzelne Gegenstand nicht mehr als 410,00 Euro (bis 31.12.2007) 

kostet, die Anschaffung jedoch in ihrer Gesamtheit genutzt wird und die Wertgrenze für geringwertige 

Wirtschaftsgüter übersteigt. 

  Beispiele: 

  EDV–Hardware:  Rechner und Monitor einschließlich Zubehör i.V.m. dem 

  Festwertverfahren 

  Büroeinrichtung:  Schreibtisch und Rollcontainer 

  Schuleinrichtung: Tische und Stühle eines Klassenzimmers (nicht der einzelne Tisch!)  

Bewegliche Sachanlagegüter sind in den Vermögensnachweisen zu erfassen, wenn sie selbständig 

bewertungs– und nutzungsfähig oder als Sachgesamtheit anzusehen sind und die steuerrechtlichen 

Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer) 

überschreiten (vgl. auch § 38 (4) GemHVO-Doppik). Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis einschl. 

2007: Anlagegüter von 60,00 Euro bis 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer) können hingegen in die 

Bestandsverzeichnisse aufgenommen werden. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die 

nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft oder hergestellt werden, deren Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer 

nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, sind 

gesondert zu erfassen . Auf § 43 Abs. 3 wird hingewiesen. 

  Inhaltsverzeichnis 

 

2. Wie weit ist der Begriff Ausstattungsgegenstände  auszulegen? 

Zu den Ausstattungsgegenständen zählen die Vermögensgegenstände der Kontengruppen 07 

„Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge“ und 08 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“. Für 

diese Vermögensgegenstände ist die Restnutzungsdauer nicht neu einzuschätzen, sondern das 

tatsächliche Anschaffungs- oder Herstellungsdatum maßgebend. Lässt sich dieses nicht ermitteln, ist 

eine sachgerechte Schätzung vorzunehmen. 

Inhaltsverzeichnis 

 

3. Was ist bei der Erfassung und Bewertung von Bibl iotheken zu beachten und welche 

Vereinfachungsverfahren sind im Regelfall anwendbar ? 

Der Bibliotheksbestand setzt sich regelmäßig aus einer Vielzahl von Vermögensgegenständen 

(Bücher, Periodika, elektronische Medien etc.) zusammen, deren einzelne Anschaffungskosten relativ 

gering sind, während die Bibliothek als Ganzes einen wesentlichen Vermögensposten darstellt. 
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Der Bibliotheksbestand spielt bei der Leistungsmessung und Bewirtschaftung der Produktgruppe 272 

"Büchereien" eine zentrale Rolle. Deshalb ist die Qualifizierung der einzelnen Objekte als 

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) nicht sachgerecht. 

Die Bibliotheksbestände sind grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten, sofern nicht die 

Voraussetzungen für das Festwertverfahren oder eine Gruppenbewertung vorliegen. Für die 

Medienbeschaffung steht den Bibliotheken im Haushalt häufig ein relativ konstanter Betrag zur 

Verfügung. Dies kann ein Indiz für die Zulässigkeit eines Bibliotheksfestwertes sein. Dann ist wie folgt 

zu verfahren: 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

4. Welche Vereinfachungsverfahren sind bei der Büro ausstattung möglich? 

Die Büroausstattung kann - ebenso wie die Schulausstattung - bei der Inventurdurchführung gemäß 

Bewertungsrichtlinie Brandenburg in Gruppen zusammengefasst werden, soweit die 

Ausstattungsgegenstände gleichartig sind oder in einem Nutzungszusammenhang stehen. Bei 

Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen kann auch das Festwertverfahren zum Einsatz 

kommen. Der angesetzte Festwert ist dann mindestens alle drei Jahre auf seine Angemessenheit hin 

zu überprüfen. 

Die Büroausstattung ist für die Leistungserbringung durch die Kommune von wesentlicher 

Bedeutung. Deshalb ist die Qualifizierung der einzelnen Objekte als Geringwertige Wirtschaftsgüter 

(GWG) nicht sachgerecht. 

Sofern eine Verwaltung über eine vergleichsweise homogene Büroausstattung verfügt, ist auch die 

Aufnahme und Bewertung nach Ausstattungstypen denkbar. Die Gruppenbildung erfolgt in diesem 

Falle standardisiert nach dem jeweiligen Bürotyp. 

 

Beispiel: 

Die Standardausstattung eines Zweierbüros in der Verwaltung setzt sich aus zwei Schreibtischen, 

zwei Bürostühlen, einem großen Aktenschrank, einem Regal und zwei kleinen Beistellschränken 

zusammen, deren Anschaffungskosten in den letzten Jahren konstant waren. 
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Für den Ausstattungstyp "Zweierbüro" als Ausstattungsgruppe können die einheitlichen 

Anschaffungskosten summarisch ermittelt werden. Auf dieser Grundlage sind anhand der 

Alterswertminderung für die einzelnen Zweierbüros die kumulierten Abschreibungen und die 

Restbuchwerte zu ermitteln. 

Inhaltsverzeichnis 

 

5. Unter welchen Voraussetzungen ist das Festwertve rfahren anwendbar? 

a) Kommunal- und handelsrechtliche Quellen 

§ 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik, § 240 Abs. 3 HGB 

 

b) Bildung des Festwertes 

Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von 

Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. 

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung ist eine Festwertbildung unter folgenden 

Voraussetzungen zulässig: 

·  regelmäßiger Ersatz der Vermögensgegenstände; 

·  nachrangige Bedeutung des Gesamtwertes für die Gemeinde; 

·  geringe Veränderungen in der Zusammensetzung; 

·  regelmäßige Durchführung von Bestandsaufnahmen. 

Ständige Veränderungen im Wert und in der Zusammensetzung des Bestandes schließen den 

Festwert aus. Beim Festwertverfahren wird unterstellt, dass jährlich im gleichen Umfang 

Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden, in dem sich der vorhandene Bestand um die 

Alterswertminderungen (Abschreibungen) verringert. 

Der Festwert errechnet sich aus der Summe der durchschnittlichen Zugänge über die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (gemäß Abschreibungstabelle), wovon ein Durchschnittswert 

von 40-50% angesetzt wird. Nachfolgend wird die diesen Durchschnittswerten zu Grunde liegende 

Methodik des Festwertverfahrens veranschaulicht: 
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c) Fortschreibung des Festwertes 

Ein Festwert, der in der Eröffnungsbilanz bzw. den Folgebilanzen aktiviert wurde, wird in den 

folgenden Jahren nicht abgeschrieben. Stattdessen werden die jährlichen Ersatzbeschaffungen nicht 

aktiviert, sondern als Aufwand (ergebniswirksam) gebucht. 

Der Festwert ist in der Regel alle drei Jahre im Rahmen der Inventur zu überprüfen. 

Ergibt sich dabei eine mengenmäßige Verminderung der Vermögensgegenstände, so ist eine 

Anpassung des Festwertes vorzunehmen. Im Falle einer mengenmäßigen Erhöhung der 

Vermögensgegenstände ist bis zu einer Toleranzgrenze von 10% die Beibehaltung des 

ursprünglichen Festwertes zulässig. Darüber hinaus gehende Mehrmengen bedingen eine 

Anpassung des Festwertes nach oben. 

Dabei ist zu beachten, dass bei einer zwischenzeitlichen Preissteigerung und mengenmäßigen 

Erhöhung des Festwertes nur die hinzukommenden Vermögensgegenstände mit dem höheren Preis 

angesetzt werden. Eine Anpassung des Altbestandes auf den höheren Preis wird nicht 

vorgenommen. Zwischenzeitliche Preissenkungen sind durch außerplanmäßige Abschreibung des 

Festwertes zu berücksichtigen. 

 



Innovationsring NKR-SH 
FAQ – Häufigste Fragen und Antworten an den Innovationsring   

 

 

© Innovationsring NKR-SH und Kommunale Landesverbände Schleswig-Holsteins  6 

Typische Anwendungsfälle 

Unter den vorgenannten Voraussetzungen können Festwerte erfahrungsgemäß in folgenden 

Erfassungsbereichen vorkommen: 

·  Bibliotheken 

·  Straßenschilder 

·  ... 

Inhaltsverzeichnis 

 

6. Was sind selbständige Gebäudebestandteile und wi e sind diese zu bilanzieren? 

Eine selbständige Bilanzierung von Gebäudebestandteilen ist nur dann möglich, wenn diese nicht in 

einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem übrigen Gebäude stehen. 

Unselbständige Bestandteile eines Gebäudes sind im Regelfall die Personenfahrstühle sowie 

Anlagen zur Heizung, Be-/Entlüftung, Klimatisierung und Beleuchtung des Gebäudes. 

Hiervon abzugrenzen sind - selbständig zu bilanzierende - Betriebsvorrichtungen (z.B. 

Lastenaufzüge), Scheinbestandteile (z.B. mobile Wohncontainer) sowie Mietereinbauten-/umbauten 

an fremden Gebäuden. 

Im Rahmen der Erstbewertung für die Eröffnungsbilanz ist es nicht zu beanstanden, wenn 

ausnahmsweise - z.B. bei der Anwendung des Sachwertverfahrens - eine Bewertung mit dem 

Gebäude erfolgt. 

Zur Abgrenzung von selbständigen und unselbständigen Gebäudeteilen siehe auch EStR - H 33a, H 

13 (5) EStR (u.a. unselbständige Gebäudebestandteile) und R 13 (3) EStR (u.a. selbständige 

Gebäudeteile, Betriebsvorrichtungen). 

Gebäudeteile die selbstständige Wirtschaftsgüter sind nach R 13 Abs. 3: 

Betriebsvorrichtungen (BvO) 

·  Scheinbestandteile  

·  Ladeneinbauten 

·  Mietereinbauten  

Sonstige selbständigen Gebäudeteile (R13 Abs. 4): 

·  eigenbetrieblich 

·  fremdbetrieblich 

·  fremde Wohnzwecke 

·  eigene Wohnzwecke 

Diese sind jeweils ein Wirtschaftsgut nach R 13 Abs. 6. Die Aufteilung der 

Anschaffungskosten/Herstellkosten wird dabei nach Nutzfläche aufgeteilt, ebenso Grund und Boden. 

Selbstständige Gebäudeteile sind  

·  Betriebsvorrichtung (R 13 Abs. 3 Nr. 3 Satz 1 und 3): Die Betriebsvorrichtung dient dem 

Gewerbebetrieb unmittelbar. Dies kann zum Beispiel eine Rampe oder ein Lastenaufzug sein. 

·  Personenaufzüge sind mit dem Gebäude abzuschreiben. Lastenaufzüge werden jedoch als 

eigenes Wirtschaftsgut angesehen und werden daher extra abgeschrieben. Rampen und 

Betriebsvorrichtungen sind immer bewegliche Wirtschaftsgüter 
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Gebäude lassen sich wie folgt gliedern: 

·  Fremde Wohnzwecke 

·  Eigene Wohnzwecke 

·  Fremdbetrieblich 

·  Eigenbetrieblich 

Die Aufgliederung ist nach R 13 Abs. 3 Nr. 5 notwendig, da alle Gegenstände entsprechend in der 

Bilanzgliederung erscheinen müssen. 

Betriebsvorrichtungen: Diese stellen selbst kein Gebäude dar. Sie dienen unmittelbar dem 

Gewerbetrieb. Die AfA erfolgt nach § 7 Abs. 1 und 2 EstG. Dies können Maschinen oder 

Vorrichtungen aller Art sein, die zu einer Betriebsanlage gehören. Zum Beispiel Tresoranlagen, 

Lastenaufzüge und automatisierte Hochregalläger. 

Unselbstständige Gebäudeteile geben dem Gebäude ein besonderes Gepräge bzw. ihr Fehlen gibt 

dem Gebäude ein negatives Gepräge – Bsp.: Fahrstuhl, Heizung, Türen, Beleuchtungsanlagen, 

Kabelkanäle. Unselbstständige Gebäudeteile fließen in die Gebäudebewertung ein und müssen grds. 

nicht einzeln inventarisiert werden, da sie in einem einheitlichen Nutzungs- und 

Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen. 

Inhaltsverzeichnis 

 

7. Unter welchen Voraussetzungen ist die Gruppenbew ertung anwendbar? 

a) Kommunal- und handelsrechtliche Quellen 

§ 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik, § 240 Abs. 4 HGB 

 

b) Grundsätze zur Gruppenbewertung 

Die Gruppenbewertung dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vorratsvermögen, 

beweglichen Vermögensgegenständen und Schulden. Abweichend vom Grundsatz der 

Einzelbewertung ist eine Gruppenbewertung unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 

·  Gleichartigkeit der Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens 

·  Gleichartigkeit oder annähernde Gleichwertigkeit der beweglichen Vermögensgegenstände und 

Schulden 

 

Gleichartigkeit = Zugehörigkeit zu einer Warengattung oder Gleichheit in der Verwendbarkeit bzw. 

Funktion. 

Annähernde Gleichwertigkeit = ohne wertmäßige Abweichung von mehr als 20% bezogen auf einen 

bestimmten Zeitpunkt. 

 

Gemäß der Handlungsempfehlung zur Vermögenserfassung und Bewertung ist die Anwendbarkeit 

der Gruppenbewertung insbesondere beim Vorratsvermögen prüfen. 

Inhaltsverzeichnis 
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8.  Wie sind die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (G WG) in der Eröffnungsbilanz und den 

Folgebilanzen zu handhaben? 

a) Kommunalrechtliche Quellen 

§ 38 Abs. 4 und 6, § 43 Abs. 3 GemHVO-Doppik, § 6 Abs. 2 EStG 

 

b) Grundsätze zu GWG 

Alle GWG sind bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit einer 

Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr. Diese können grundsätzlich in der Anlagenbuchhaltung 

aktiviert und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer gemäß Abschreibungstabelle 

abgeschrieben werden. Als Vereinfachungsregelung besteht aber ein Wahlrecht, für die GWG eine 

Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs vorzunehmen. 

Nachstehend werden die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen für die Inanspruchnahme des 

GWG-Wahlrechtes dargestellt, die kumulativ erfüllt sein müssen. 

Abnutzbarer beweglicher Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens Immaterielle 

Vermögensgegenstände, unbewegliche Vermögensgegenstände, das Finanzanlagevermögen und 

das Umlaufvermögen sind nicht GWG-fähig. Außerdem scheiden bewegliche 

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens aus, die nicht abnutzbar sind (z.B. 

Kunstgegenstände, für die keine Abschreibung vorgenommen wird). 

Computerprogramme mit Anschaffungskosten von nicht mehr als 150 Euro (sog. Trivialprogramme) 

gelten nach herrschender Meinung jedoch abweichend als abnutzbare bewegliche 

Vermögensgegenstände. 

 

Selbständig nutzbarer Vermögensgegenstand 

Eine selbständige Nutzungsfähigkeit scheidet im Falle der sog. Sachgesamtheiten aus, wenn der 

Vermögensgegenstand nach seiner Zweckbestimmung nur zusammen mit anderen 

Vermögensgegenständen genutzt werden kann oder Vermögensgegenstände in einem 

Nutzungszusammenhang technisch aufeinander abgestimmt sind. Dies gilt auch, wenn der 

Vermögensgegenstand aus dem bestehenden Nutzungszusammenhang gelöst und in einen anderen 

Nutzungszusammenhang eingefügt werden könnte. 

Nach herrschender Meinung ist eine selbständige Nutzbarkeit unter anderem in den folgenden Fällen 

nicht gegeben: 

·  Computerbestandteile und -zubehör (Drucker, Bildschirm, Tastatur, Maus und andere 

Peripheriegeräte einer Computeranlage); 

·  Regalteile, die technisch aufeinander abgestimmt sind; 

·  Möbel, die besonders für die Ausstattung eines Raumes angefertigt oder angepasst wurden (z.B. 

spezielle Theaterbestuhlung); 

·  Lichtbänder zur Beleuchtung eines Verwaltungsgebäudes. 

·  Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150 Euro 

Betragen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des einzelnen Vermögensgegenstandes mehr 

als 150 Euro, scheidet für diesen das GWG-Wahlrecht aus. 
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Hinsichtlich der Einbeziehung der gezahlten Vorsteuer ist die GWG-Grenze als Nettogrenze zu 

behandeln. Für den Vermögensgegenstand kann das Wahlrecht in Anspruch genommen werden, 

wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Einbeziehung darauf entfallender 

Mehrwertsteuer höchstens 150 Euro betragen. 

Einen Sonderfall stellen die sog. geringstwertigen oder geringfügigen Wirtschaftsgüter dar, deren 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten weniger als 150 Euro netto (ohne Einbeziehung darauf 

entfallender Mehrwertsteuer) betragen. Diese können vereinfachend unmittelbar in den Aufwand 

gebucht werden. 

 

Führung eines besonderen Verzeichnisses 

Es ist ausreichend, wenn die Angaben zu den GWG aus der Buchführung ersichtlich sind, z.B. durch 

Verbuchung auf ein gesondertes GWG-Konto bzw. aus dem Inventar. 

 

c) Handhabung der GWG 

Das Wahlrecht zur Anwendung der GWG-Regelungen muss im Anschaffungs- oder Herstellungsjahr 

bzw. zum Stichtag der Eröffnungsbilanz ausgeübt werden. Eine Nachholung in Folgejahren ist nicht 

zulässig. Der Ausweis eines Erinnerungswertes nach der Sofortabschreibung ist nicht erforderlich. 

Die Regelungen müssen nicht einheitlich auf alle GWG-fähigen Vermögensgegenstände angewandt 

werden. Grundsätzlich kann für einzelne Vermögensgegenstände das Wahlrecht abweichend zur 

grundsätzlichen Handhabung von GWG ausgeübt werden. 

Die Handhabung der GWG im Rahmen der Erst- und Folgebilanzierung muss objektiv 

nachvollziehbar und sachgerecht vorgenommen und in der jeweiligen Inventurrichtlinie dokumentiert 

sowie im Anhang angegeben werden. Es wird empfohlen, aus Gründen der Übersichtlichkeit und 

Effizienz das Wahlrecht zu den GWG einheitlich auszuüben. 

Unabhängig von der Eignung von Vermögensgegenständen für das GWG-Wahlrecht kann die 

Anwendung der Vereinfachungsregelung aus Steuerungsgründen nicht sachgerecht sein, wenn die 

Gesamtheit der Vermögensgegenstände bei der Leistungsmessung und Bewirtschaftung von 

Produkten/Produktgruppen/ Produktbereichen eine wesentliche Rolle spielt. Siehe hierzu 

insbesondere die Ausführungen zu Bibliotheken. 

Wird das Festwertverfahren auf bestimmte geringwertige Vermögensgegenstände zur Anwendung 

gebracht, entfällt insoweit die Anwendung der GWG-Vereinfachungsregelungen. 

 

d) GWG in der Eröffnungsbilanz 

Grundsätzlich sind auch GWG im Rahmen der Eröffnungsbilanz zu inventarisieren. Dabei sind jedoch 

die Wesentlichkeit und die Wirtschaftlichkeit als Grundsätze ordnungsmäßiger Inventurdurchführung 

zu beachten. 

Bei in den Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschafften oder hergestellten ("Alt-") GWG 

erübrigt sich insbesondere in folgenden Fällen eine Inventarisierung: 

·  Die Vermögensgegenstände werden in einem kommunalen Fachverfahren (z.B. für das Facility 

Management) geführt, das als besonderes Verzeichnis angesehen werden kann. 
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·  Nach der Anwendung von Ansatz- und Bewertungsvereinfachungsverfahren (z.B. -

Festwertverfahren, Gruppenbewertung) verbleibende GWG stellen für die Eröffnungsbilanz keine 

wesentliche Wertgröße dar und ihre Inventarisierung ist nicht mit vertretbarem Aufwand möglich. 

Die Berücksichtigung von GWG im Rahmen der Eröffnungsbilanz erschöpft sich in ihrer 

Inventarisierung. Eine Aktivierung der GWG in der Anlagenbuchhaltung - mit den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten, gemindert um den gleich hohen Sofortabschreibungsbetrag - ist dagegen nicht 

erforderlich. 

 

e) GWG in den Folgebilanzen 

Ab dem Eröffnungsbilanzstichtag sind die GWG als Vermögensgegenstände in den doppischen 

Prozess der Aktivierung von Sachanlagevermögen in der Anlagenbuchhaltung einzubeziehen. GWG 

sind - im Falle der Inanspruchnahme des Wahlrechtes - zu aktivieren und in der Anlagenbuchhaltung 

im Zugangsjahr in voller Höhe abzuschreiben. Die Sofortabschreibung belastet das 

Rechnungsergebnis im Zugangsjahr. 

Die Verbuchung in der Anlagenbuchhaltung genügt regelmäßig den Anforderungen an die Führung 

eines gesonderten Verzeichnisses. 

Stand 

Inhaltsverzeichnis 

 

9. Sind alle Leasingverträge im Rahmen der Eröffnun gsbilanz aufzunehmen? Wie werden die 

Leasingverhältnisse in Eröffnungs- und Folgebilanze n angesetzt und bewertet? 

a) Grundsätze zu Leasingverhältnissen 

Unter der Bezeichnung "Leasing" werden bei den Kommunen unterschiedliche Vertragsgestaltungen 

geführt. Für den bilanziellen Ausweis von Leasingverhältnissen ist das wirtschaftliche Eigentum 

maßgebend, das entweder beim Leasinggeber (d.h. der Leasinggesellschaft) oder beim 

Leasingnehmer (d.h. der Kommune) liegen kann. 

Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit sind sämtliche Leasingverträge zum Zwecke der 

Bilanzierung zu erfassen. Dies ist sachgerecht, da der Überblick über die bestehenden 

Leasingverhältnisse zu den Kontroll- und Steuerungsaufgaben der Verwaltungsleitung zählt. 

In großen Verwaltungen wird es hierzu erforderlich sein, die Grundlagen für ein sachgerechtes 

Verfahren zur Ermittlung der Leasingverhältnisse - z.B. im Rahmen eines verwaltungsinternen 

Vertragsmanagements - zu schaffen. 

Das wirtschaftliche Eigentum an den Leasinggegenständen wird - z.B. bei Kraftfahrzeugen oder 

Kopiergeräten - häufig beim Leasinggeber verbleiben und die Aktivierung der 

Vermögensgegenstände bei diesem erfolgen. 

Bleibt der Leasinggeber wirtschaftlicher Eigentümer von geleasten Vermö-gensgegenständen, 

erübrigt sich eine Aktivierung seitens der Kommune. Die Aufnahme und Bewertung einzelner 

Leasinggegenstände kann daher auf diejenigen Fälle beschränkt bleiben, bei denen das 

wirtschaftliche Eigentum auf die Kommune übergeht. Die Inventur der übrigen Leasingverträge dient 

dann als Nachweis zur Abstimmung der Leasingaufwendungen in der Ergebnisrechnung. 
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Diese Grundsätze gelten auch für die Aufstellung der kommunalen Eröffnungsbilanz. 

 

b) Einordnung der Leasingverhältnisse 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Leasinggeber sich bei der Abfassung der 

Leasingverträge an den Leasingerlassen des Bundesfinanzministeriums orientieren. 

Für die Feststellung, ob Leasingvereinbarungen zum wirtschaftlichen Eigentum der Kommune an den 

Leasinggegenständen führt, sind die Regelungen der Leasingerlasse des Bundesfinanzministeriums 

heranzuziehen. 

Folgende Leasingerlasse sind maßgebend: 

·  BMF-Schreiben vom 19.04.1971 "Ertragsteuerliche Behandlung von Leasing-Verträgen über 

bewegliche Wirtschaftsgüter", IV B/2 - S 2170 - 31/71, BStBl I 1971, 264 (sog. 

Vollamortisationserlass für Mobilien); 

·  BMF-Schreiben vom 22.12.1975 "Steuerrechtliche Zurechnung des Leasing-Gegenstandes beim 

Leasing-Geber", IV B 2 - S 2170 - 161/75 (sog. Teilamortisationserlass); 

·  BMF-Schreiben vom 21.03.1972 "Ertragsteuerliche Behandlung von Finanzierungs-Leasing-

Verträgen über unbewegliche Wirtschaftsgüter", F/IV B 2 - S 2170 - 11/72, BStBl I 1972, 188 

(sog. Vollamortisationserlass für Immobilien); 

·  BMF-Schreiben vom 23.12.1991 "Ertragsteuerliche Behandlung von Teilamortisations-Leasing-

Verträgen über unbewegliche Wirtschaftsgüter", IV B 2 - S 2170 - 115/91, BStBl I 1992, 13 (sog. 

Teilamortisationserlass für Immobilien). 

Im Folgenden wird auszugsweise auf die wesentlichen Inhalte der Leasingerlasse eingegangen. Eine 

vollständige Darstellung der Bilanzierung von Leasingverträgen ist nicht beabsichtigt. 

Im Falle des Operating Leasing kann die Leasingvereinbarung jederzeit fristgemäß gekündigt 

werden. Das Objekt- und Preisrisiko für den Leasinggegenstand verbleibt im Regelfall beim 

Leasinggeber. Bei solchen Vertragsgestaltungen kann typischerweise nicht vom Übergang des 

wirtschaftlichen Eigentums auf die Kommune als Leasingnehmer ausgegangen werden. Die 

Leasingraten werden bei der Kommune als Ausgabe / Aufwand verbucht. 

Beim sog. Finanzierungs-Leasing ist die Leasingvereinbarung innerhalb eines vertraglich 

vereinbarten Zeitraumes - der Grundmietzeit - von beiden Vertragspartnern nicht kündbar. Die 

Leasingraten der Kommune decken innerhalb der Grundmietzeit mindestens die Anschaffungs- und 

Herstellungskosten einschließlich Neben- und Finanzierungskosten des Leasinggebers 

(Vollamortisationsleasing). Eine Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums zur Kommune als 

Leasingnehmer erfolgt, wenn die Grundmietzeit weniger als 40% oder mehr als 90% der 

Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes gemäß Abschreibungstabelle beträgt. 

Sofern die Grundmietzeit mindestens 40% und höchstens 90% der Nutzungsdauer beträgt, ist der 

Leasinggegenstand dem Leasinggeber zuzurechnen und die Leasingraten werden bei der Kommune 

als Leasingnehmer als Ausgabe / Aufwand verbucht. 

In den Leasingerlassen werden zudem folgende spezielle Fallgestaltungen des Finanzierungs-

Leasing dargestellt, in denen das wirtschaftliche Eigentum ebenfalls auf die Kommune als 

Leasingnehmer übergeht: 
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·  Grundmietzeit von mindestens 40% und höchstens 90% der Nutzungsdauer, wenn die Kommune 

als Leasingnehmer den Leasinggegenstand nach Ablauf der Grundmietzeit zu einem Kaufpreis 

erwerben kann, der unter dem Restbuchwert oder niedrigeren gemeinen Wert im Zeitpunkt der 

Veräußerung liegt (bei Verträgen mit Kaufoption); 

·  Grundmietzeit von mindestens 40% und höchstens 90% der Nutzungsdauer, wenn eine 

Anschlussmiete so bemessen ist, dass sie den Wertverzehr für den Leasinggegenstand (d.h. die 

Abschreibungen für die Restnutzungsdauer nach Grundmietzeit) nicht deckt (bei Verträgen mit 

Mietverlängerungsoption). 

Bei Vertragsgestaltungen, in denen die Leasingraten der Kommune innerhalb der Grundmietzeit die 

Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich Neben- und Finanzierungskosten des 

Leasinggebers nicht decken (Teilamortisationsleasing) ist bei beweglichen Vermögensgegenständen 

von Bedeutung, welchem Vertragspartner die Wertsteigerungen eines Leasinggegenstandes zu Gute 

kommen. Erhält der Leasinggeber weniger als 25% des Veräußerungsmehrerlöses, erfolgt die 

Zurechnung bei der Kommune als Leasingnehmer. 

Im Immobilienbereich ist die Zurechnung zur Kommune als Leasingnehmer davon abhängig, welche 

Vereinbarungen über den noch nicht gedeckten Restwert der Immobilie nach Ablauf der mindestens 

90% der Nutzungsdauer umfassenden Grundmietzeit getroffen werden: 

·  Ein vereinbarter Kaufpreis ist geringer als der Restbuchwert der Immobilie nach Ablauf der 

Grundmietzeit (bei Verträgen mit Kaufoption); 

·  die vereinbarte Anschlussmiete für die Immobilie beträgt nicht mindestens 75% der orts-üblichen 

Miete für vergleichbare Objekte (bei Verträgen mit Mietverlängerungsoption); 

·  weitere Einzelfälle gemäß BMF-Schreiben vom 23.12.1991. 

Einen Sonderfall stellt das Spezial-Leasing dar, bei dem der Leasinggegenstand speziell auf die 

Verhältnisse der Kommune als Leasingnehmer zugeschnitten ist, so dass nach Ablauf der 

Grundmietzeit regelmäßig eine wirtschaftlich sinnvolle Verwendung nur durch die Kommune möglich 

ist. Solche Leasinggegenstände sind wirtschaftlich der Kommune zuzurechnen. 

Sofern in den genannten Fällen eine Zurechnung bei der Kommune als Leasingnehmer erfolgt, ist der 

Leasinggegenstand mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leasinggebers zuzüglich 

eigener Anschaffungs- und Herstellungskosten der Kommune zu bilanzieren. 

In Höhe der aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten - ggf. ohne die nicht in den 

Leasingraten berücksichtigten Kosten des Leasinggebers - passiviert die Kommune als 

Leasingnehmer eine Verbindlichkeit gegenüber dem Leasinggeber. Die Leasingraten sind in einen 

Zins- und Kostenanteil sowie einen Tilgungsanteil aufzuteilen. Der Zins- und Kostenanteil stellt 

Aufwand dar und der Tilgungsanteil ist erfolgsneutral von der bilanzierten Verbindlichkeit abzusetzen. 

 

. 

Inhaltsverzeichnis 

 

10. Welche Bewertungsansätze sind bei der Inventur in Museen und Kunstsammlungen geeignet? 
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Gemäß der Handlungsempfehlung stehen für Museums-, Ausstellungs- und Kunstgegenstände 

folgende Bewertungsalternativen zur Verfügung: 

·  Anschaffungskosten (Grundsatz) 

·  Versicherungswerte 

·  vorliegende Wertgutachten 

·  Erinnerungswert von 1 Euro 

Dabei ist zu beachten, dass z.B. Versicherungswerte häufig nur die ausgestellten und nicht die 

eingelagerten Exponate repräsentieren. Die Hochrechnung der ermittelten Werte für einen Teil einer 

Sammlung auf den Gesamtbestand ist im Regelfall nicht sachgerecht. 

Eine planmäßige Abschreibung auf Museumsbestände und Kunstwerke ist nicht vorzunehmen. 

Inhaltsverzeichnis 

 

11. Wie sind Rettungsfahrzeuge und deren Ausstattun g in der Anlagenbuchhaltung zu 

behandeln? 

Fahrzeuge sind mit ihren Anschaffungskosten zu bewerten und über ihre wirtschaftliche 

Nutzungsdauer abzuschreiben. 

Bei den Rettungsfahrzeugen - ebenso wie bei den Feuerwehrfahrzeugen - ist die Besonderheit zu 

beachten, dass diese in kostenrechnenden Einrichtungen der Kommunen geführt werden, die 

regelmäßig bereits vor der Umstellung auf die Doppik für Zwecke der Leistungsabrechnung über eine 

Anlagenbuchhaltung verfügen. Die Handhabung der Rettungsfahrzeuge ist demnach von der 

Festlegung abhängig, inwieweit die bisherige Anlagenbuchhaltung der kostenrechnenden Einrichtung 

in die neue Anlagenbuchhaltung der Kommune eingeht. Die Neubewertung der Anlagegüter von 

kostenrechnenden Einrichtungen soll dabei nicht vorgenommen werden. 

 

Variante A 

Die Anlagegüter werden aus der bisherigen Anlagenbuchhaltung der kostenrechnenden Einrichtung 

mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten und kumulierten Abschreibungen voll-ständig ein die 

neue Anlagenbuchhaltung der Kommune übernommen. Die Informationen zur Leistungsabrechnung 

können dann direkt aus der kommunalen Kostenrechnung entnommen werden. 

Es ist als sachgerecht anzusehen, wenn die - ggf. von der Abschreibungstabelle abweichenden - 

Nutzungsdauern für die Anlagegüter ebenfalls übernommen werden. Alternativ können für die 

Leistungsabrechnung in der Anlagenbuchhaltung parallele Abschreibungsreihen für kosten-

rechnerische Zwecke geführt werden, während auf die bilanziellen Abschreibungen die 

Landesvorgaben Anwendung finden. 

In diesem Falle ist die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren im Regelfall nicht 

zweckdienlich. Auch für Neuanschaffungen von Rettungsfahrzeugen ist eine Einzelbewertung des 

Fahrzeugs und der einzelnen Ausstattungsgegenstände zu bevorzugen. 

 

Variante B 
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Die bisherige Anlagenbuchhaltung der kostenrechnenden Einrichtung wird für Zwecke der 

Leistungsabrechnung weitergeführt. Diese stellt detailliert die erforderlichen Informationen für die 

Abrechnung und Nachweisführung zur Verfügung. Dadurch wird in der Anlagenbuchhaltung der 

Kommune eine Aggregation der Buchhaltungsinformationen ermöglicht. In diesem Falle kann eine 

sachgerechte Zusammenfassung von Fahrzeug und Normausstattung erfolgen. 

Dabei ist zu beachten, dass ein Fahrzeug und seine Ausstattung eine Sachgesamtheit bilden. Beim 

Austausch von Ausstattungsgegenständen liegen dann regelmäßig keine nachträglichen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vor. Stattdessen fällt Instandhaltungsaufwand an. 

 

Beispiel 

Ein Rettungsfahrzeug wird komplett mit Normausstattung (medizinische Geräte etc.) bestückt 

erworben. 

In der separaten Anlagenbuchhaltung der kostenrechnenden Einrichtung werden das Fahrzeug und 

seine einzelnen Ausstattungsgegenstände für Zwecke der Leistungsabrechnung und 

Nachweisführung geführt. 

In der Anlagenbuchhaltung der Kommune wird das Fahrzeug samt Normausstattung aktiviert und 

über die Nutzungsdauer des Fahrzeugs abgeschrieben. 

Wird später ein medizinisches Gerät ausgetauscht, ersetzen die neuen Anschaffungskosten in der 

Anlagenbuchhaltung der kostenrechnenden Einrichtung den Restbuchwert des Altgerätes. In der 

Anlagenbuchhaltung der Kommune wirkt sich die Neuanschaffung regelmäßig nicht aus. Die 

Anschaffungskosten sind als Instandhaltungsaufwand zu verbuchen. 

Inhaltsverzeichnis 

 

12. Kann ich bei der Durchführung der Inventur in e iner Bücherei auf eine körperliche 

Bestandsaufnahme verzichten? Kann diese mittels ein er edv-technischen Inventur anstelle 

einer körperlichen Bestandsaufnahme durchgeführt we rden? 

Nach dem § 38 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist im Zuge der Inventurvereinfachung eine edv-technische 

Bestandsaufnahme möglich. Dort heißt es: „Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand der 

Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-

statistischer Methoden auf Grund von Stichproben ermittelt werden. Das Verfahren muss den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des auf diese Weise 

aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines auf Grund einer körperlichen 

Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen." 

Dieses reicht allerdings nur für die erstmalige Erfassung. Sofern der Bestand der Bücherei mit dem 

Festwertverfahren bewertet wird (gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik) muß allerdings alle 3 Jahre 

körperliche Überprüfung des Bestandes durchgeführt werden. Es könnte ja durchaus sein, das so 

manches Buch nicht mehr vorhanden ist. 

Inhaltsverzeichnis 
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13. Sind Einbauten im Gebäude (z.B. Einbauküchen, H eizung bzw. Fahrstuhl) gesondert zu 

bewerten oder sind es Gebäudebestandteile die mit d em Gebäude als ein Anlagegut bewertet 

werden?  

 Sofern Einbauten im Gebäude nachträglich eingebaut sind (z.B. Einbauküchen, Heizung bzw. 

Fahrstuhl) gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. 

 Wurden sie im Zusammenhang mit der Gebäudeerstellung eingebaut, so können sie mit dem 

Gebäude als ein Anlagegut bewertet werden. 

Inhaltsverzeichnis 

 

14. Wie wird der Medienbestand einer Bücherei bewer tet? Muß ich jedes Buch erfassen und 

einzeln bewerten?  

 Der Medienbestand kann bei der Ersterfassung durch einen edv-technischen Ausdruck (als 

Inventarnachweis) erstellt werden. Eine Bewertung erfolgt i.d.R. über das Festwertverfahren. Es 

muss also nicht jedes Buch einzeln erfasst und bewertet werden. 

siehe auch Frage 74 

Inhaltsverzeichnis 

15. Ist die Dienstkleidung der Feuerwehr als Anlage gut zu aktivieren? 

Dienstkleidung der Feuerwehr (ohne Schutzkleidung) ist in Bestand, Größe, Zusammensetzung und 

Wert nur geringen Schwankungen unterlegen und sein Gesamtwert ist i.d.R. von nachrangiger 

Bedeutung. Daher kann eine Bewertung nach dem Festwertverfahren erfolgen. 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

16. Sind für die Verpflichtung zum Erhalt von Kunst gegenständen und Kulturgütern 

Rückstellungen zu bilden? 

Die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen zum Erhalt von Kunstgegenständen und 

Kulturgütern ist unzulässig. 

Erhaltungsaufwendungen entstehen im Zeitverlauf und sind laufende Aufwendungen des 

entsprechenden Haushaltsjahres.  

Inhaltsverzeichnis 

 

Kiel, Scharbeutz,  im Dezember 2007 Frank Dieckmann /Volker Bensch 


